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RS OGH 1977/11/10 7Ob689/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1977

Norm

ABGB §33

ABGB §37 A

Rechtssatz

Durch die Bestimmungen des internationalen Privatrechtes werden die entsprechenden materiellrechtlichen

Bestimmungen des ausländischen Rechtes im Einzelfall in den österreichischen Rechtsbereich eingegliedert. Demnach

sind sie in diesen Fällen genauso zu behandeln, wie die österreichischen materiellrechtlichen Bestimmungen.
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